
  
 

 
 
 

Eichendorffstraße 14, 85609 Aschheim, Tel. 089/901 08 26-0, Fax 089/ 901 
08 26-29 

E-Mail: sekretariat@rs-aschheim.de / www.rsaschheim.de 
 

 
Betriebspraktikum der 9. Kl. der St.-Emmeram-Realschule vom  

18.03.-22.03.2024 
Sehr geehrte Eltern, 
unsere Schüler/ Ihre Kinder stehen vor der entscheidenden Phase der Berufsfindung. Um hier 
praktische Erfahrungen sammeln zu können, soll jeder Schüler in der Woche vom 18.03. – 
22.03.2024 ein Praktikum absolvieren. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit dieses 
Praktikum in den Osterferien fortzusetzen und jederzeit in den Ferien die Möglichkeit, freiwillig 
weitere Praktika zu absolvieren.  
Wir bitten Sie und im Besonderen Ihre Tochter/ Ihren Sohn sich um einen geeigneten 
Praktikumsplatz zu kümmern. Die Förderung der Selbstständigkeit wäre in diesem 
Zusammenhang besonders wünschenswert.  
 
Dieses Praktikum ist, obwohl es während der Unterrichtszeit durchgeführt wird, keine 
Schulveranstaltung, da die Schule die Aufsichtspflicht während des Praktikums nicht 
übernehmen kann. Deshalb ist das Praktikum auch nicht vom Schutz der gesetzlichen 
Schülerunfallversicherung nach §2 Abs.1 Nr.8b SGB VII erfasst.  
Es wird für die SchülerInnen eine Unfallversicherung und zum Schutz gegen personen-, sach- 
und vermögensbezogene Schäden eine Sammelhaftpflichtversicherung für Betriebspraktika 
von der Schule abgeschlossen. Eine eventuell bestehende private Haftpflichtversicherung 
deckt in der Regel nicht das Risiko ab. Die Versicherungsgebühr in Höhe von 3,50 Euro ist 
von den Eltern zu übernehmen und ist bis Dezember von den jeweiligen Klassenlehrern 
einzusammeln.  
 
Ich weise darauf hin, dass im Praktikum eine tägliche Arbeitszeit von mindestens 6 und 
höchstens 8 Stunden pro Tag gewährleistet sein muss. Kann dies seitens des 
Unternehmens nicht gewährleistet werden, muss sich Ihr Kind um einen anderen 
Praktikumsplatz bemühen. 
Nachdem immer wieder ähnliche bzw. gleiche Fragen an mich bezüglich Betriebspraktikum 
herangetragen worden sind, möchte ich diese gerne für alle Eltern der 9. Klassen bereits jetzt 
beantworten: 
 

- Führung des Berichtsheftes 
Die Führung eines Berichtshefts während des Praktikums ist verpflichtend. Dieses Berichtsheft 
wird vom zuständigen Wirtschaftslehrer vor dem Praktikum ausgehändigt. Das Bearbeiten des 
Berichtshefts kann je nach Fachlehrkraft im 2. Halbjahr eine Stegreifaufgabe ersetzen. 
Genaueres werden die Schüler vor Praktikumsbeginn von dem zuständigen Wirtschaftslehrer 
erfahren. 
 

- Wo finde ich einen Praktikumsplatz? 
Es existiert ein Ordner mit Ausbildungs- und Praktikumsplätzen. Diesen habe ich über die 
Jahre hinweg mit Ausbildungs- und Praktikumsplätzen angelegt, die mir die Firmen 
zugeschickt haben. Ebenso befindet sich in diesem Ordner eine Auflistung von Betrieben, die 
bereits Schüler von uns im Praktikum hatten. Dieser Ordner ist im Besprechungsraum 1-03 
hinterlegt. Die Schüler können sich diesen durch eine Lehrkraft aushändigen lassen und unter 
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derer Aufsicht Einsicht nehmen. Dies bietet sich vor allem für Vertretungs- und 
Wirtschaftsstunden an. Der Ordner darf nicht mit nach Hause genommen werden. 
Herr Vilus (Berater der Agentur für Arbeit) unterstützt gerne bei der Suche nach einem 
geeigneten Praktikumsplatz. Die Schulsprechstunde von Herrn Vilus wird immer am 
Donnerstag an der Schule stattfinden. Sie können aber gerne über E-Mail mit Herrn Vilus 
(benjamin.vilus@arbeitsagentur.de) Kontakt aufnehmen. 
Des Weiteren bestehen mit den Firmen Schustermann & Borenstein (Dornach), Richter & 
Frenzel (Dornach), Käfer (Parsdorf) und Kälte-Klima GmbH (Aschheim) Kooperationen, die 
den Schüler*innen Praktikumsplätze und Ausbildungsplätze anbieten.  
  

- Wo darf das Praktikum gemacht werden? 
Prinzipiell darf das Praktikum in ganz Deutschland absolviert werden. Jedoch müssen wir den 
Ansprechpartner und Ihr Kind dort jederzeit erreichen können. 
Bitte achten Sie darauf, dass das Praktikum in keinem eingetragenen Verein oder in einer 
Schule absolviert werden darf. Ebenso muss bei Ärzten darauf geachtet werden, dass die 
Mindestarbeitszeit an den fünf Tagen eingehalten wird. 
 

- Gibt es ein Bestätigungsschreiben über die abgeschlossene Unfallversicherung 
für die Unternehmen? 

Viele Unternehmen verlangen mittlerweile eine Bestätigung der abgeschlossenen 
Unfallversicherung seitens der Schule. 
Diese Bestätigung kann bei mir (a.v.both@rs-aschheim.de) beantragt werden. Jedoch 
schließen wir die Versicherung erst ca. drei Wochen vor Praktikumsbeginn für alle Schüler ab. 
Dies hat zur Folge, dass auch erst ab diesem Zeitpunkt eine Bestätigung an die Unternehmen 
erfolgen kann. 
Sollten die Unternehmen bereits vorab eine Bestätigung benötigen, verweisen Sie bitte auf 
das Anschreiben an das Unternehmen, das diesem Elternbrief angehängt ist. Dort steht 
explizit, dass wir eine Versicherung abschließen werden. 
 

- Kann man über die Schule eine Unfall- bzw. Haftpflichtversicherung für ein 
Praktikum in den Ferien abschließen? 

Die Schule kann nur eine Versicherung für das Pflichtpraktikum während der Schulzeit 
abschließen.  
Sollte Ihr Kind ein Praktikum in den Ferien machen wollen, müssen Sie sich selbst um eine 
Versicherung kümmern. 
 
 
Die Elternbriefe zum Betriebspraktikum finden Sie auch nochmals auf der Homepage unserer 
Schule. 
In der Anlage finden Sie eine Bestätigung für die Praktikumszusage seitens des 
Unternehmens und ein weiteres Schreiben, das Ihr Kind bei Praktikumszusage an das 
Unternehmen abgeben muss. 
 
Die Praktikumszusage (siehe Anlage) ist bis zum 23.02.2024 beim jeweiligen 
Wirtschaftslehrer abzugeben. 
Für eine Befreiung im Falle einer Erkrankung ist die Schule zuständig. Der Betrieb muss jedoch 
ebenso umgehend verständigt werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. A. von Both Freifrau von Maercken, ZwRSKin 
Zweite Realschulkonrektorin 
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